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763 
, ;: Satzung 

Westfälische Provinzial-Feuersozietät k 

t· ~ 

Vom 28. Februar 1996 

§ 1 

(1) Die durch königliche Verordnung vom 5. Januar 
1836 entstandene "Westfälische Provlnzial-Feuersozle­
tät" (nachstehend Feuersozietät genannt) ist ein auf dem 
Grundsatz der Gegenseitigkeit beruhendes Versiche­
rungsuntemehmen mit den Rechten einer juristischen 
Person des öffentlichen Rechts im Shme des Preußischen 
Gesetzes betr. die öffentlichen Feuerversicherungsanstal­
ten vom 25. Juli 1910 (PrGS. NW S. 200). Sie führt die 
ZusatzbezeichnLUlg "VersicherWlg der Sparkassen". 

(2) Die Feuersozietät ist berechtigt, ein Dienstsiegel mit 
der Inschrift "Westfälische Provinzial-Feuersozietät" zu 
führen. Die von ihr ausgestellten und mit dem Dienstsie­
gel versehenen Schriftstücke sind öffentliche Urkunden. 

(3) Die Feuersozietät ist berechtigt, die Mitwirkung und 
Unterstützung von Behörden und Körperschaften des 
öffentlichen Rechts gegen Erstattung der baren Auslagen 
in Anspruch zu nehmen, soweit gesetzliche Vorschriften 
oder dienstliche Interessen dem nicht entgegenstehen. 
Insbesondere ist sie befugt, Grundbücher einzusehen und 
einfache oder beglaubigte Abschriften von Grundbuch­
blättern zu fordern. 

(4) Sitz der Feuersozietät ist Münster (Westf.). 

(5) Gerichtsstand ist Münster (Westf.) und der Ort des 
Geschäftsgebietes, an dem sich die versicherte Sache 
ständig befindet. 

(6) Mit der Westfälischen Provinzial-Lebensversiche­
rungsanstalt besteht eine Organ- und Verwaltungsge­
meinschaft. 

§ 2 

(1) Die Feuersozietät betreibt in enger Zusammenarbeit 
mit den Sparkassen im Interesse des gemeinen Nutzens 
und nicht zu Erwerbszwecken die Schaden- und Unfall­
versicherung. 

(2) Die Feuersozietät kann Mit- und Rückversicherung 
ohne Rücksicht auf ihr Geschäftsgebiet nehmen und 
gewähren und in den Zweigen, die sie nicht selbst 
betreibt, für anqere Versichenmgsunternehmen Versi­
cherungsverträge abschließen. 

(3) Die Aufnahme neuer Versicherungszweige bedarf 
der GenehrniglUlg durch die Aufsichtsbehörde. 

(4) Die Feuersozietät ist verpflichtet, innerhalb ihres 
Geschäftsgebietes jedes Gebäude gegen Brandschäden zu 
versichern, sofern nicht Ablehnungsgründe gemäß § 10 
des Preußischen Gesetzes betr. die öffentlichen Feuerver­
sicherungsanstalten vom 25. Juli 1910 vorliegen. 

(5) Die Feuerso?:ietät hat die Aufgabe, bei dem Betrieb 
ihrer Versicherungszweige Maßnahmen zur Verhütung 
lUld Bekämpfung der Gefahren durchzuführen; sie hat 
insbesondere die Pflicht, die Brandsicherheit in ihrem 
Geschäftsgebiet zu fördern. 

(6) Der Feuersozietät obliegt die Geschäftsführung und 
Verwaltung der Feuerwehr-Unfallkasse Westfalen-Lippe 
im Sinne der Satzung dieser Kasse. 

§ 3 

Das Geschäftsgebiet der Feuersozietät ist das Gebiet 
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe mit Aus­
nahme des Gebietes des Landesverbandes Lippe. Außer­
halb dieses Geschäftsgebietes kann die Feuersozietät im 
Geschäftsgebiet einer anderen öffentlichen Versiche­
rungsanstalt mit deren Zustimmung Versicherungen 
übernehmen. 

§4 

(1) Die Gewährträger der Feuersozietät sind 
a) der Landschaitsverband Westfalen-Lippe, Münster, 
b) der Westfälisch-Lippische Sparkassen- und Girover­

band, Münster, 

c) die Westdeutsche Landesbank Girozentrale, Düssel-_ 
dorflMünster. . , 

'(2) Die Feuersözietät ist" mit einem Stammkapital von 
26 Mio. DM ausgestattet. Daran sind der Landschartsvel'­
band Westfalen-Lippe mit 13 Mio. DM, der "T('stfälisch­

.. Lippische Sparkassen- und Giroverband mit 6,5 Mio. DM 
und die Westdeutsche Lande:sbank Girozentrale mit 6,5 
Mio. DM beteiligt. 

(3) Das Stammkapital ist aus dem Jahresüberschuß mit 
, bis zu 8% p.a. zU verzinsen. 

(4) Das Vermögen der Feuersozietät ist nach Maßgabe 
der gesetzlichen Bestimmungen und der Vorschrifhm der 
Aufsichtsbehöl'de zu verwalten und anzulegen. Das Ver­
mögen und die Einnahmen der Feuersozietät dürfen 
unbeschadet des § 4 Abs. 3 nur zur Erfüllung ihrer 
Zwecke und zu ihrem und ihrer Versicherungsnehmer 
Nutzen verwendet werden. 

(5) Zur Deckung außergewöhnlicher Verluste sind 
Sicherheitsrücklagen zu bilden. Sie sollen zusammen mit 
dem Stammkapital mindestens 30% der jeweiligen Jah­
resbeitragseinnahme des Gesamtgeschäftes betragen. Die 
Bildung sonstiger freier Rücklagen im Bedarfsfall ist 
zulässig. 

(6) Für die Verbindlichkeiten der Feuersözietät haften 
die Gewährträger als Gesamtschuldner, im Innenverhält­
nis entsprechend ihren Anteilen am StammkapitaL Eine 
Inanspruchnahme der Gewährträger ist jedoch erst mög­
lich, wenn eine Befriedigung aus dem Vermögen der 
Feuersozietät nicht zu erlangen ist. 

(7) Reichen in einem Geschäftsjahr die Beiträge und die 
in den Sicherheitsrücklagen und sonstigen Rücklagen 
verfügbaren Mittel sowie das Stammkapital zur Deckung 
der Verpflichtungen der Feuersozietät nicht aus, so sind 
die Gewährträger verpflichtet, den Fehlbetrag entspre­
chend ihrem Anteil am Stammkapital aufzubringen. Die 
Feuersozietät ist verpflichtet, die Leistungen der Ge­
währträger zu erstatten, sobald sie über Mittel zu diesem 
Zweck verfügt. Die Gewährträgerversammlung kann 
bestimmen, daß die bereitgestellten Mittel angemessen zu 
verzinsen sind. Zur Deckung außergewöhnlicher Verluste 
sind die Rücklagen vor dem Stammkapital aufzulösen. 

(8) Eine Verpflichtung der Versicherungsnehmer zur 
Leistung von Nachschüssen besteht nicht. 

(9) Vor Auffüllung der Sicherheitsrücklagen dürfen 
Beträge für Beitragsl'Ückerstattungen nur eingesetzt wer­
den, wenn die Gewährträgerversammlung dies be­
schließt. Ein solcher Beschluß bedarf der Genehmigung 
der Aufsichtsbehö.rde. 

§ 5 

Im Falle der Auflösung der Feuersozietät muß das 
Vermögen nach Deckung aller Verbindlichkeiten und 
nach Rückzahlung des eingezahlten Stammkapitals nebst 
Zinsen entsprechend den Zweck bestimmungen der 
Feuersozietät in ihrem früheren Geschäftsgebiet nach 
einem von der Aufsichtsbehöl'de zu genehmigenden Plan 
verwendet werden. 

§ 6 

(1) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Der Vorstand hat unverzüglich nach Schluß des 
Geschäftsjahres den Rechnungsabschluß nach den ge­
setzlichen und aufsichtsbehöl'dlichen Bestimmungen auf­
zustellen und dem Verwaltungsrat mit einem schriftli­
chen Jahresbericht spätestens nach Ablauf von 7 Mona­
ten vorzulegen. 

(3) Soweit die Einnahmen nicht zur Deckung der 
Ausgaben, zu Abschreibungen, Wertberichtigungen, Bil­
dung von Rückstellungen und Rücklagen, Tilgung von 
Verlustvorträgen sowie zur Verzinsung des Stammkapi­
tals verwendet werden, sind sie in voller Höhe den 
RückstelllUlgen für Beitragsrückerstattung zuzuführen. 

(4) Der Rechnungsabschluß und der Jahresbericht sind 
durch einen öffentlich bestellten Wirtschaftsprüfer zu 
prüfen. Der Prüfungsbericht ist dem Verwaltungsrat 
zuzuleiten. 
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§ 7 

Organe der Feuersozietät sind die Gewährträgerver­
sammlung, der Verwaltungsrat und der Vorstand. 

§ 8 

(1) Der Verwaltungsrat hat die Belange der Feuersozie­
tät und die der Versicherungsnehmer nach Maßgabe der 
gesetzlichen Vorschriften und dieser Satzung zu wahren. 

(2) Der Verwaltungsrat besteht aus 

1. dem Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen­
Lippe als Vorsitzer, 
dem Verbandsvorsteher des Westfälisch-Lippischen 
Sparkassen- und Giroverbandes als erstem stellvertre­
tenden Vorsitzer, 
dem Vorsitzenden des Vorstandes der Westdeutschen 
Landesbank Girozentrale als zweitem stellvertreten­
den Vorsitzer und einem weiteren Mitglied, das vom 
Landschaftsverband zu benennen ist, als drittem stell­
vertretenden Vorsi tzer, 

2. bis zu 32 Mitgliedern, von denen 10 vom Landschafts­
verband Westfalen-Lippe, je 5 vom Westfälisch-Lippi­
sehen Sparkassen- und Giroverband und der West­
deutschen Landesbank Girozentrale entsandt und 12 
von der Belegschaft der Feuersozietät und der West­
fälischen Provinzial-Lebensversicherungsanstalt ge­
wählt werden. 

(3) Die Mitglieder des Verwaltungsrates müssen VerSi­
cherungsnehmer der Feuersozietät sein. Dabei soll im 
Benehmen mit dem Vorstand sichergestell t werden, daß 
möglichst alle Teile des Geschäftsgebietes und alle Kreise 
der Versicherungsnehmer, wie Landwirtschaft, Industrie, 
Handel, Handwerk, die freien und sonstigen Berufe sowie 
die Verwaltung vertreten sind. 

(4) Die Vertreter der Belegschaft werden von der 
Belegschaft wie folgt gewählt: 

1. Wählbar ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat. 
Mindestens 10 von 12 Belegschaftsvertretcrn müssen 
der Belegschaft angehören und das passive Wahlrecht 
zu deren Pen;onalrat besitzen. Die anderen Beleg­
schaftsvertreter müssen das passive Wahlrecht zum 
Deutschen Bundestag besitzen. 

2. Vorschlagsberechtigt sind der Personalrat oder min­
destens 100 Wahlberechtigte. Für die Vertreter der 
Belegschaft, die ihr nicht angehören müssen, können 
auch die bei der Feuersozietät und der Westfälischen 
Provinzial-Lebensversicherungsanstalt vertretenen 
Gewerkschaften Wahlvorschläge machen. Die Wahl­
vorschläge sollen die Besonderheiten der Zusammen­
setzung der Belegschaft berücksichtigen. 

3. Die Wahl ist eine Personenwahl; sie erfolgt durch 
Ankreuzen von bis zu zwölf Bewerbern auf einer Liste, 
die alle Wahlvorschläge in alphabetischer Reihenfolge 
enthält. Für die Wahl ist im übrigen das Landesperso­
nalvertretungsgesetz vom 3. Dezember 1974 (GV. NW. 
S.1514), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. März 
1995 (GV. NW. S. 192), und die dazu erlassene Wahl­
ordnung in der jeweils gültigen Fassung entsprechend 
anzuwenden. 

(5) Die Amtszeit der Mitglieder des Vervvaltungsrates 
beträgt 5 Jahre. Nach Ablauf der Amtszeit eines Mitglie­
des dauert das Amt bis zwn Eintritt des nachfolgenden 
Mitgliedes fort. 

(6) Die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat endet: 

a) bei einem entsandten Mitglied mit seiner Abberufung 
durch die entsendende Stelle, die jederzeit möglich ist, 
oder mit dem Wegfall der Voraussetzungen, unter 
denen die Entsendung erfolgte, worüber die entsen­
dende Stelle entscheidet, 

b) bei einem Belegschaftsvertreter mit Beendigung seines 
Arbeitsverhältnisses mit der Feuersozietät und der 
Westfälischen Provinzial-Lebensversicherungsanstalt 
oder seiner Rechtsbeziehung zu der Gewerkschaft, auf 
deren Vorschlag er gewählt worden ist. 

(7) Scheidet ein entsandtes Mitglied vor Ablauf seiner 
Amtszeit aus dem Verwaltungsrat aus, so ist für den Rest 
der Amtszeit ein neues Mitglied zu entsenden. Die 

Nachfolge eines vorzeitig ausgeschiedenen Belegschafts­
vertreters regelt sich nach den entsprechende-n Bestim­
mungen des Landespersonalvertretungsgesetzes. 

(8) Die Mitglieder des Verv.'altungsrates üben ihre 
Tätigkeit ehrenamtlich aus. Für die Teilnahme an den 
Sitzungen erhalten sie Sitzungsgeld und Reisekosten. Die 
Gewährträgen'ersammlung kann mit Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde eine angemessene Aufwandsentschädi­
gung festsetzen. 

(9) Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates können nicht 
berufen werden: 

Vorstandsmitglieder, Aufsichtsratsmitglieder oder son­
stige Personen, die für private Versicherungsunternt'h­
men, Bausparkassen und Kreditinstitute tätig sind. 

§ 9 

(1) Dem Verwaltungsrat obliegt die Aufsicht über die 
Geschäftsführung. Er ist über alle wichtigen Geschäfts­
vorgänge zu unterrichten. 

(2) Der Verwaltungsrat beschließt insbesondere über: 

1. die Bestellung und Abberufung von Vorstandsmitglie­
dern einschließlich des Vorsitzers des Vorstandes, 

2. die Regelung der Vertragsbedingungen für die Vor­
standsmitglieder und der damit zusammenhängenden 
Angelegenheiten, 

3. den Erlaß der Geschäftsanweisung für den Vorstand, 
4. die Aufnahme und Aufgabe von Versicherungszwei­

gen, 

5. die Feststellung des Rechnungsabschlusses, ausge­
nommen die Verwendung des Jahresüberschusses, 

6. die Entscheidung über Beschwerden nach § 23 der 
Satzung, 

7. die Bildung von Beiräten (§ 14), 

8. die Empfehlung zu Gegenständen, die der Beschluß­
fassung der Gewährträgerversammlung unterliegen 
(§ 11a Abs. 2). 

(3) Der Vorstand bedarf der Zustimmung der Verwal­
tungsrates für: 

1. die Festsetzung und Änderung der Allgemeinen Versi­
cherungsbedingungen, 

2. den Wirtschaftsplan, dem eine Stellenübersicht beizu­
fügen ist, 

3. den An- und Verkauf von Grundstücken. Werden 
Grundstücke, die von der Feuersozietät beliehen sind, 
im Wege der Zwangsversteigerung oder aus der Ab­
wicklung von Schadensfällen erworben, so ist der 
Verv.'altungsrat zu unterrichten, 

4. die Aufnahme von Darlehen, 
5. den Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen, 

(4) Der Verwaltungsrat kann die in § 9 Abs. 2, Abs. 3 
Nr. 1, 3, 4, 5 genannten Befugnisse auf den Verwaltungs­
ausschuß (§ 11) übertragen. Dies gilt nicht für die All­
gemeinen Versicherungsbedingungen der Tmmobiliar­
Feuerversicherung (§ 9 Abs. 3 Nr. 1), Soweit der Verwal­
tungsausschuß dem Verv.'altungsrat Angelegenheiten, die 
in seine Zuständigkeit fallen, nicht zur Beschlußfassung 
vorlegt, hat er ihn zu unterrichten. 

§ 10 

(1) Der Verv.'altungsrat versammelt sich auf Einladung 
seines Vorsitzers, so oft es die Geschäftslage erfordert, 
mindestens jedoch zweimal im Jahr. Er muß einberufen 
werden auf Verlangen eines stellvertretenden Vorsitzers, 
des Vorstandes oder wenn mindestens 12 Mitglieder es 
schriftlich unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes 
beantragen. 

(2) Die Einladung muß die Tagesordnung enthalten; sie 
soll den Mitgliedern und der Aufsichtsbehörde spätestens 
eine Woche vor der Sitzung zugehen. In dringenden 
Fällen kann davon abgesehen werden. 

(3) Der Verwaltungsrat ist beschlußfähig, wenn ein­
schließlich des Vorsitzers und seiner Stellvertreter min-
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destens 19 Mit,;dieder anwesend sind. Bei Beschlußun­
fähigkeit kann binnen zwei '\Vochen zur Erledigung der 
gleichen Tagesordnung eine neue Sitzung einberufen 
werden. die ohne Rücksicht auf die Zahl der dann 
erschienenen Mitglieder beschlußfähig ist; hierauf ist bei 
der Einladung zur zweiten Sitzung ausdrücklich_ hinzu-
weisen. ' 

(4) Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehr­
heit gelaßt. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als 
abgelehnt. 

(5) Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind zur Ver­
schwiegenheit verpflichtet. Sie dürfen Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse, die sie bei der Wahrnehmung ihrer 
Obliegenheiten erfahren, nicht unbefugt verwerten. Diese 
Pflicht bleibt auch nach dem Ausscheiden aus dem 
Verwaltungsrat bestehen. 

(6) Die Mitglieder des Verwaltungsrates dürfen weder 
beratend noch entscheidend bei Angelegenheiten mitwir­
ken, wenn die Entscheidung ihnen selbst. ihren Ehegat­
ten, ihren Verwandten bis zum 3. oder Verschwägerten 
bis zum 2. Grade oder einer von ihnen kraft gesetzlicher 
oder rechtsgeschäItHcher Vollmacht vertretenen Person 
einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann. 
Das gilt auch, wenn der Betreffende in der Angelegenheit 
in anderer als öffentlicher Eigenschaft ein Gutachten 
abgegeben hat oder sonst tätig geworden oder gegen 
Entgelt in privater Eigenschaft bei jemandem beschäftigt 
ist, der an der Erledigung der Angelegenheit ein persönli­
ches oder wirtschaftliches Interesse hat. Das gilt jedoch 
nicht, wenn die in Satz 1 bezeichneten Personen nur 
insoweit an der Entscheidung der Angelegenheit beteiligt 
sind, als sie einem Beruf oder einer Bevölkerungsschicht 
angehören, deren gemeinsame Interessen durch die Ange­
legenheit berührt werden oder als sie Belegschaftsvertre­
ter sind und die Belange der Belegschaft berührt werden. 

(7) Der Vorsitzer des Verwaltungsrates kann in drin­
genden Fällen einen Beschluß des Verwaltungsrates im 
Wege der schriftlichen Abstlmmung herbeiführen. Ein 
Beschluß in diesem Verfahren ist nur wirksam, wenn ihm 
mehr als drei Viertel der stimmberechtigten Mitglieder 
zustimmen. 

(8) Ober die vom Verwaltungsrat gefaßten Beschlüsse 
ist eine Niederschrift zu fertigen. Die Niederschrift ist 
von dem Vorsitzer uhd einem seiner Stellvertreter, der an 
der Sitzung teilgenommen hat, zu Unterzeichnen und den 
Mitgliedern des Verwaltungsrates zuzuleiten. 

(9) Die Vorstandsmitglieder nehmen an den Sitzungen 
mit beratender Stimme teil. Sie können jederzeit das 
Wort verlangen. 

§11 

(1) Der Vorsitzer des ·Verwaltungsrates und seine 3 
Stellvertreter als Vertreter der Gewährträger sowie zwei 
von den Belegschaltsvertretern im Verwaltungsrat aus 
ihrem KreiS zu wählende Vertreter bilden den Venval­
tungsausschuß. Der Verwaltungsausschuß kann 3 Mit­
glieder aus dem Verwaltungsrat hinzu wählen, von denen 
einer Belegschaftsvertreter sein muß. 

(2) Dcr Direktor des LandschaItsverbandes, der Ver­
bandsvorsteher des Westfälisch-Lippischen Sparkassen­
und Giroverbandes und der Vorsitzende des Vorstandes 
der Westdeutschen Landesbank Girozentrale können für 
den Verwaltungsausschuß einen ständigen Vertreter na­
mentlich benennen. Die ständigen Vertreter müssen dem 
Verwaltungsrat angehören und sind berechtigt, an allen 
Sitzungen des Verwaltungsausschusses teilzunehmen. 

(3) Der Verwaltungsausschuß bereitet die. Sitzungen 
des Verwaltungsrates vor und beschließt über die ihm 
vom Verwaltungsrat übertragenen Aufgaben. 

(4) Die Vorstandsmitglieder nehmen an den Sitzungen 
mit beratender Stimme teil. Sie können jederzeit das 
Wort verlangen. 

§ 11. 

(1) In die Gewährträgerversammlung können der Land­
schaftsverband Westfalen-Lippe vier, die übrigen Ge­
währträger je zwei Vertreter entsenden. 

(2) Die Gewährträgerversammlung entscheidet nach 
Beratung durch den Verwaltungsr~ t über 

1. Erhöhungen und Herabsetzungen des Stammkapitals 
(§ 4 Abs. 2), 

2. die Verwendung des Jahresüberschusses oder die 
Behandlung eines Jahresfehlbetrages, insbesondere 
a) die Verzinsung des Stammkapitals (§ 4 Abs. 3) und 

der von den Gewährträgern zur Deckung eines 
Fehlbetrages der Feuersozietät bereitgestellten 
Mittel (§ 4 Abs. 7), 

b) die Dotierung der Sicherheits- suwie der sonstigen 
Rücklagen (§ 4 Abs. 5), 

c) die Festsetzung der Beträge für Beitragsrückerstat­
tung (§ 4 Abs. 9), 

3. die Bestellung des Wirtschaftsprüfers für den Rech-
nungsabschluß. . 

4. die Festsetzung des Sitzungsgeldes und einer geneh­
migungspflichtigen Aufwandsentschädigung für die 
Verwaltungsratsmitglieder sowie die Gewährträger­
vertreter und einer AuIwandsentschädigung für die 
Mitglieder der Beiräte, 

5. die Entlastung des Vorstandes und des Verwaltungs­
rates, 

6. die Vereinigung mit anderen Versicherungsunterneh­
men, die Auseinandersetzung im Falle von Gebiel::\­
übertragungen und die Vereinbarung über die Über­
tragung eines Versicberungsbestandes. 

7. die Änderung der Satzung und die Auflösung der 
Anstalt einschließlich der Beschlüsse gemäß § 5. 

(3) Beschlüsse werden mit Mehrheit der auf die Ge~ 
währträger -entfallenden Stimmrechte gefaßt, wobei je 
50000 DM des Stammkapitals eine Stimme geben. 

Beschlüsse ü,ber die Erhöhung oder die Herabsetzung 
des Stammkapitals bedürfen einer Mehrheit von '/J,. aller 
Stimmen; Beschlüsse über andere Satzungsänderungen 
und die Auflösung der Feuersozietät bedürfen der Ein­
stimmigkeit. 

Das Stimmrecht wti-d einheitlich durch einen von dem 
jeweiligen Gewährträger zu bestimmenden Vertreter aus­
geübt. 

Die Gewährträgerversammlung ist nur beschlußfähig l 

wenn der Landschaftsverband und einer der anderen 
Gewährträger vertreten sind. 

(4) Die Gewährträgerversammlung ist vom Vorsitzer 
des Verwaltungsrates einzuberufen, wenn dies ein Ge­
währträger, der Verwaltungsrat oder der Vorstand unter 
Angabe der Verhandlungsgegenstände beantragt Die 
Eiruadung muß die Tagesordnung enthalten; sie soll den 
Gewährträgern spätestens sechs Wochen vor der Sitzung 
zugehen .. In dringenden -Fällen kann davon abgesehen 
werden. 

Der Vorsitzer des Verwaltungsrates oder einer seiner 
Stellvertreter leitet die Gewährträgerversammlung. 

(5) Der Verwaltungsausschuß und die Mitglieder des 
Vorstandes nehmen an den Sitzungen der Gewährträger­
versammlung beratend teil. Sie können jederzeit das 
Wort verlangen. 

(6) Die Gewährträgerversammlung kann sich eine 
Geschäftsordnung geben. ' 

(7) § 8 Abs. 8 und § 10 Abs. 5 und 8 gelten entsprechend. 

§ 12 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitglie­
dern, von denen eines der Vorsitzer des Vorstandes ist. 
Die Bestellung von stellvertretenden Vorstandsmitglie­
dern ist zulässig. 

(2) Die· Vorstandsmitglieder werden vom Verwaltungs­
rat gewählt und durch' Privatdienstvertrag auf Zeit 
angestellt. . .. , 

(3) Als Vorstandsmitglieder sollen nur in der Versiche­
nmg erfahrene Fachleute berufen werden. 

(4) Die Wahl des Vorsitzers des Vorstandes bedarf der 
Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. 
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§ 13 

(1) Der Vorstand führt die Ges.chäfte der Feuersozietät. 
Er hat die Satzung, die Anordnungen der Aufsichtsbe­
hörde und die Beschlüsse der Gewährträgerversammlung 
sowie des Verwaltungsrates zu beachten. Er beschließt 
mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entschei­
det die Stimme des Vorsitzers. 

(2) Der Vorstand vertritt die Feuersozietät gerichtlich 
und außergerichtlich. Zur rechtsverbindlichen Zeich­
nung sind zu der Bezeichnung "Westfälische Provinzial­
Feuersozietät" die Unterschriften von zwei Vorstands­
mitgliedern erforderlich. 

(3) Der Vorstand ist befugt, Vertretungsvollmachten zu 
erteilen. 

(4) Der Vorstand kann die Vertretungsbefugnis der 
Feuersozietät so regeln, daß ein Vorstandsmitglied mit 
einem Vertretungsbevollmächtigten oder daß zwei Ver­
tretungsbevollmächtigte gemeinsam zeichnen können. 
Für Geschäfte der laufendenVerwaltung kann_ der Vor­
stand eine andere Regelung treffen, 

(5) Der Vorstandsvorsitzer leitet und verteilt innerhalb 
des Vorst.andes die Geschäfte. 

§ 14 

(1) Zur sachverständigen Beratung der Feuersozietät 
bei der Wahrnehmung ihrer Geschäfte kann der Verwal­
tungsra t Beiräte bilden. 

(2) Den Vorsitz führt der Vorsitzer des Verwaltungsra­
tes oder einer seiner Stellvertreter. Der Verwaltungsrat 
kann für die Beiräte Geschäftsordnungen erlassen. 

(3) An die Mitglieder der Beiräte kann eine Attfwands­
entschädigung gezahlt werden, deren Höhe von der 
Gewährträgerversammlung geregelt wird. 

§ 15 

(1) Beschlüsse der .Gewährträger\r"crsammlung gemäß 
§ 11a Abs. 2 Nr. 6 und 7 bedürfen der Zustimmung der 
Aufsichtsbehörde. 

(2) Bei Änderungen der Satzung kann bestimmt wer­
den, daß sie auch für die vor ihrem Inkrafttreten abge­
schlossenen Versicherungsverträge gelten, unbeschadet 
der wohlerworbenen vertraglichen Rechte der Versiche­
rungsnehmer. 

(3) Sofern nicht ein a~derer Zeitpunkt ausdrücklich 
bestimmt ist, treten die Anderungen zwei Wochen nach 
ihrer BekanntmaChung in Kraft. 

§ 16 

(1) Die allgemeine Anstaltsaufsicht und die besondere 
Anstaltsaufsicht (Versicherungsaufsicht) über die Feuer­
sozietät führt das Finanzministerium des Landes Nord­
rhein-Westfalen. Die allgemeine Anstaltsaufsicht wird 
im Benehmen mit dem Innenministerium des Landes 
Nordrhein-Wcstfalen wahrgenommen. 

(2) Die durch Maßnahmen der Aufsichtsbehörde, insbe­
sondere durch eine von ihr angeordnete Prüfung entste­
henden Kosten trägt die Feuersozietä t. 

§17 

(1) Der Außendienst der Feuersozietät wird durch 
hauptberufliche Geschäftsstellenleiter, nebenberufliche 
Vertrauensmänner und durch Schätzer wahrgenommen. 
Sie werden vom Vorstand im Rahmen der vom Verwal­
tungsrat beschlossenen Grundsätze bestellt. 

(2) Die engste Zusammenarbeit mit den Sparkassen ist 
vertraglich sicherzustellen, 

§ 18 

(1) Die Rechtsbeziehungen zwischen der Feuersozietät 
und ihren Versicherungsnehmern werden durch die Sat­
zung, die Allgemeinen und Besonderen Versicherungsbe­
dingungen und durch besondere Vereinbarungen gere­
gelt. Ergänzend gelten die Bestimmungen des Versiche­
rungsvertragsgesetzes. 

(2) Die Feuersozietät ist nicht berechtigt, dem Ern'erb!:;!!" 
eines bei ihr versicherten Gebäudes das Versicherungs­
verhältnis zu kündigen, es sei denn, es handele sich um 
ein Gebäude, dessen Versicherung nach § 10 des Gesetzes 
betr. die öffentlichen Feuerversicherungsanstalten abge­
lehnt werden kann. Diese Bestimmungen finden auch bei 
der Zwangsversteigerung und einem sonstigen Erwerb 
durch Hoheitsakt Anwendung. 

(3) Der Versicherungsschutz wird gegen festes Entgelt 
(Beitrag) gewährt. 

(4) Die Versicherungsnehmer haften einander und 
Dritten gegenüber nicht für die Verbindlichkeiten der 
Feuersozietät. Das Versicherung:;verhältnis begründet 
keinen Anspruch auf Auseinandersetzung im Falle seiner 
Beendigung oder im Falle der Auflösung der Feuersozie­
tät. 

(5) Die Beiträge der Versicherungsnehmer sind nach 
der mit der Versicherung übernommenen Gefahr abzu­
stufen. Bei Beurteilung der Gefahr sind die Beschaffen­
heit, Lage und Benutzung der versicherten Sachen, die 
größere oder geringere Gefährdung des Orts, der Scha­
denverlauf in den einzelnen Gebietsteilen und andere 
erhebliche Umstände zu berücksichtigen. 

(6) Rückständige Versicherungsbeiträge und Kosten 
aus der Versicherung unbeweglicher Sachen können im 
Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben werden. 

§ 19 

(1) Die Versicherung unbeweglicher Sachen wird auf 
Grund einer Schätzung übernommen. 

(2) Die Einzelheiten des Schätzungsverfahrens regelt 
der Vorstand in einer Anweisung. 

§ 20 

(1) Die Höhe eines an den versicherten Sachen entstan­
denen Schadens ist auf Antrag einer der Parteien durch 
Sachverständige festzustellen, Die Ausdehnung des 
Sachverständigenverfahrens auf sonstige Feststellungen, 
insbesondere einzelne Voraussetzungen des Entschädi­
gungsanspruchs, bedarf besonderer Vereinbarung. Die 
Feststellung, die die Sachverständigen im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit treffen, ist verbindlich, wenn nicht nach­
gewiesen wird, daß sie offenbar von der wirklichen 
Sachlage erheblich abweicht. 

(2) Für das Sachverständigenverfahren gelten, wenn 
nicht anders vereinbart, folgende Grundsätze: 
a) Jede Partei ernennt zu Protokoll oder sonst schriftlich 

einen Sachverständigen, Unterläßt trotz Aufforderung 
der Versicherungsnehmer die Benennung innerhalb 
einer Frist von 2 Wochen nach Empfang der Aufforde­
rung, dann erfolgt die Feststellung des Schadens 
einseitig durch den von der Feuersozietät ernannten 
Sachverständigen, In der Aufforderung ist auf die 
Folgen hinzuweisen. Kann der VerSicherungsnehmer 
wegen Abwesenheit oder aus sonstigen Gründen zur 
Ernennung eines Sachverständigen nicht aufgefordert 
werden, so bestellt für ihn auf Antrag der Feuersozie­
tät das für den Schadenort zuständige Amtsgericht 
einen Sachverständigen. Vor Beginn des Feststel­
lungsverfahrens wäh1en beide Sachverständige zu 
Protokoll oder sonst schriftlich einen dritten Sachver­
ständigen als Obmann. Einigen sie sich nicht, so wird 
der Obmann auf Antrag einer Partei oder beider 
Parteien durch das für den Schadenort zuständige 
Amtsgericht ernannt. 

b) Beide Sachverständige bzw. jeder Sachverständige 
haben ihr Gutachten schriftlich abzugeot!n. Die Frist 
hierfür wird zu Protokoll oder sonst schriftlich festge­
legt. Die Feststellung der Sachverständigen muß den 
Versicherungswert der vom Schaden betroffenen Sa­
chen unmittelbar vor und nach dem Eintritt des 
Schadens enthalten. Auf Verlangen einer der beiden 
Parteien muß die Feststellung auch ein Verzeichnis der 
vom Schaden betroffenen Sachen mit ihre-m Versiche­
rungswert zur Zeit des Schadenfalles enthalten. Die 
Sachverständigen reichen ihre Feststellung der Feuer­
sozietät ein; dem Versicherungsnehmer werden sie auf 
Antrag in Abschrift mitgeteilt. Fertigen die Sachver­
ständigen voneinander abweichende Feststellungen 



148 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 17 vom 11. April 1996 

an. so übergibt die Feuersozietät sie unverzüglich dem 
Obmann. Dieser entscheidet über die streitig geworde­
nen Punkte innerhalb der Grenzen beider Feststell un­
gen und reicht seine Fes~tellung der Feuersozietät ein. 

e) Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen, 
die Kosten des Obmannes tragen beide je zur HäUte. 

(3) Auf Grund der Feststellung aer Sachverständigen 
oder des Obmannes hat der Vorstand die Entschädigung 
nach den Bestimmungen der Allgemeinen und der Beson­
deren Versicherungsbedingungen und etwa getroffener 
Vereinl;>arungen zu perec~en und festzusetzen.;_. 

§ 21 

(1) In der Versicherung von Gebäuden gewährt die 
Feuersozielät den Gläubigern von Hypotheken, Realla­
sten, Grund- und Rentenschulden (den privatrechtlichen 
Grundpfandgläubigern) nach den. folgenden Bestim­
mungen Schutz, ohne daß es einer Anmeldung dieser 
Rechte bedarf. 

(2) Eine Kündigung, ein Rücktritt, ein Fristablauf oder 
eine sonstige Tatsache. welche die Beendigung,q.es Versi­
cberungsverhältnisses zur Folge ha~ eine Vereinbarung 
über Herabsetzung der Versicherungssumme oder Minde­
rung des Umfanges der Gefahr, für welche die Feuerso­
zietät haftel, sowie die Vereinbarung, nach welcher die 
Feuersozietät nur verpflichtet ist, die Entschädigungs­
summe zur Wiederherstellung des versicherten Gebäudes 
zu zahlen, wird den Grundpfandgläubigern gegenüber 
erst wirksam mit dem Ablauf von 3 Monaten, nachdem sie 
hiervon Kenntnis erlangt haben, falls sie sich nicht mit 
der Änderung des VersiCherungsverhältnisses einverstan­
den erklärt haben. 

(3) Die Nichtigkeit des Versicherungsvertrages kann 
den Grundpfandgläubigern gegenüber erst mit dem Ab­
lauf von 3 Monaten, nachdem sie ihnen durch die 
Feuersozietät mitgeteilt worden oder in anderer Weise 
zur Kenntnis :gelangt ist, geltend gemach~ werden. 

(4) Die Kündigung der Gebäudeversicherung durch den 
Versicherungsnehmer ist nur wirksam, wenn dieser einen 
Monat vor Ablauf der Versicherung nachgewiesen hat, 
daß in dem Zeitpunkt, in dem die Kündigung spätestens 
zulässig war, das Versicherungsgrundstück nicht mit 
Grundpfandre.chten belastet war, oder daß die in wesern 
Zeitpunkt eingetragenen Grundpfandgläubiger der Kün~ 
digung des Versicherungsnehmers zugestimmt haben. 
Der Grundbuchauszug und die Erklärung der 
Grundpfandgläubiger, die zur Fü~ dieses Nachwei­
ses vorzulegen sind, müssen beglaubigt sein. Die Feuerso­
zietät kann jedoch hierauf verzichten. Bei Anträgen auf 
Minderung des Umfanges der Gefahr, für welche die 
Feuersozietät haftet, oder bei Anträgen auf Herabsetzung 
der' Versicherungssumme ist die Genelunigung der 
Grund,p.fandgläubiger in gleicher Weise nachzuweisen. 
Dies gllt jedoch nicht, soweit die Versicherungssumme 
zur Beseitigung einer überversicherung herabgesetzt 
wird. . 

(5)- Wird der' Bcitrag für eine Gebäudeversicherung 
nicht rechtzeitig gezahlt, sind die Grundpfandgläubiger 
hiervon zu benachrichtigen. Jeder von ihnen kann den 
rückständigen Beitrag, auch wenn der Versicherungsneh­
mer widerspricht, entrichten. Oie FCu,eISoz.,letät d.a.r1 die 
Beiuagszahlung nicht ablehnen. 

(6) Die Feuersozietät ist verpflichtet, e.inem Grund­
pfand,v,äubiger, der sein Grundpfandrecht angemeldet 
hat; dIe Anmeldung zu bestätigen und auf Verlangen 
Auskunft über das Bestehen von Versicherungsschutz 
sowie über die Höhe der Versicherungssumme zu Erteilen. 

(7) Die FeuersQ2j.etät lst verpfl1chf~t; eine aufgehobene 
oder.herabges.etzte Versicherup.gbinn~n 3 Mona,tenOnach 
Zustellung der Mitteilung für das ~nteresse des Grund­
pran~läubigers '~veränderfgegeri z-thlung cles Beitra­
ges fortzusetzen ader für dessen Inte,resse eine Gebäude­
versict:erung aqzuschließe!l' Die Fortse,tzung erfo~~ bis 
zur Hohe ,der al~e~, Ver5.l.cherungssumrne und erlischt 
durch eine. ariderweiti~e Versicherung von selbst. 

(6) Hat der Grundpfandgläubiger seine Wohnung geän­
dert, die And.erung aber .der FeuerSozietät nicht mitge­
teilt, so genügt für die Mittellung an die Grundpfand­
gläubiger die Absendung eines eingeschriebenen Briefes 

nach der letzten der Feuersozietät bekannten Wohnung. 
Die Mitteilung wird in diesem Zeitpunkt wirksam, in dem 
sie ohne die Wohnungsänderung bei regelmäßiger Beför­
derung dem Grll:ndpfandgläubiger zugeg;ingen sein 
würde. 

§ 22 

(1) Die Grundpfandgläubiger, welche ihre Rechte ange­
meldet haben, erhalten von den der Feuersozietät ange­
zeigten Schäden, falls sie nicht unbedeutend sind, unver­
zügl,ich, spätestens binnen einer Woche nach Kenntnis 
von dem Eintritt des Versicherungsfalles schriftlich Mit­
teilung. 

(2) Für Gebäude, die ~ur Zeit des Schadensfalles mit 
Grundpfandrechten belastet sind, wird die Entschädi­
gung nur gezf\hlt, soweit die Verwendung der Entschädi­
gung ztu' Wiederherstellung gesichert ist oder der schrift­
liche Nachweis geführt wird, daß die am Schadentag 
eingetragenen Grundpfandgläubiger mit der unbeding­
ten Auszahlung der Entschädigung einverstanden oder 
selbst zur Empfangnahme der Entschädigung beauftragt 
sind. Die Erklärungen der Grundpfandgläubiger sind auf 
Verlangen der Feuersozietät auf Kosten des Versiche­
rungsnehmers zu beglaubigen. Zum Nachweis über die 
Belastung des versicherten Grundstückes kann vom 
VerSicherungsnehmer auf seine Kosten ein beglaubigter 
Grundbuchauszug nach dem neuesten Stande verlangt 
werden. ' 

(3) Vertragliche Bestimmungen über die Zahlung der 
Neuwernntschädigung und mit dem Versicherungsneh­
mer getr.offene besondere Wiederherstellungsvereinba­
rungen, insbesondere Vereinbarungen über den Ersatz­
wert, bleiben unberührt. 

(4) Wird das Einverständnis der Grundpfandgläubiger 
nicht beigebracht, erfolgt zur Sicherung der Wiederher­
stellung die Zahlung folgendermaßen: 
a) Bei Vollschäden wird die Entschädigung in drei 

Teilbeträgen gezahlt. Der erste wird gezahlt, wenn mit 
dem Aufbau der Umfassungswände begonnen ist, der 
zweite, wenn das Gebäude unter Dach gebracht ist 
und der dritte, wenn der Wiederaufbau vollendet ist 
und die Wiederhel:stellungskosten die Hi;)he der Ent­
schädigwIgsswnme erreicht haben. 

b) Bei Teilschäden wird die Entschädigung in zwei 
Teilbeträgen gezahlt. Der erste wird gezahlt, wenn mit 
der Wiederherstellung begonnen ist, der zweite, wenn 
die Wiederherstellung vollendet ist und die Wieder­
herstellungskosten die Höhe der Entschädigungs­
summe erreicht haben. 

c) Geringfügige Entschädigungen werden in einer 
Summe gezahlt, sobald mit der Wiederherstellung 
begonnen ist. 

d) Wird ausreichende andere Sicherheit Lür die Wieder~ 
herstellung gestellt, so kann in allen Fällen die ganze 
Entschädigung in einer Summe gezahlt werden. 

(5) Die Feuersozietät kann in den Fällen von Absatz 4 
unter Beachtung der Vorschrift des § 99 des Versiche­
rungsvertragsgesetzes mit Wirkung gegen die Grund­
pfandgläubiger zahlen. 

(6) Ist bei' der Gebäudeversicherung die Feuersozietät 
wegen des Verhaltens des Versicherungsnehmers von der 
Verpflichtung zur Leistung frei, so bleibt gleichwohl ihre 
Verpflichtung gegenüber den Grundpfanagläubigern be~ 
stehen. Das gleiche gilt, wenn die Feuersozietät nach dem 
Eintritt des Versicherungsfalles von dem Vertrage zu­
rücktritt oder den Vertrag anficht. Die Verpflichtung 
g<!genüber den Grundpfandglällbigern bleibt auch im 
Falle der nicht .rechtzeitigen Zahlung von Beiträgen 
(Erst- und Folgebeiträgen) bis zum Ablauf eines Monats 
von dem Zeitpunkt an bestehen, in welchem den 
Grundpfandgläubigern das Freiwerden von der Haftung 
oder die Kündigung des Versicherungsvertrages mitge­
teilt worden ist. Die Frist von einem Monat kann nur 
durch eine Mitteilung in Lauf gesetzt werden, die nach 
fruchtloser .. Vollstreckung in bewegliches Vermögen und 
frühestenso'sechs Monate nach Fälligkeit des Beib'ages 
erfolgt. . , 

(7) Soweit die Feuersozietät auf Grund vorstehender 
Bestimmungen einen Grundpfandgläubiger befriedigt, 
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geht dessen Recht auf sie über. Der Übergang kann nicht 
zum Nachteil eines gleich- oder nachstehenden Grund­
pfandgläubigers geltendgernacht werden, dem gegenüber 
die Verpflichtung zur Leistung bestehen geblieben ist. 

(8) Ist die Entschädigung zur Wiederherstellung des 
Gebäudes zu zahlen, so kann die Forderung des Versiche­
rungsnehmers auf die Entschädigungssumme vor der 
Wiederherstellung nur an den Erwerber des Grundstük­
kes oder an solche Gläubiger des Versicherungsnehmers 
übertragen werden, welche Arbeiten oder Lieferungen 
zur Wiederherstellung übernommen oder bewirkt haben. 
Eine übertragung an Gläubiger des Versicherungsneh­
mers, die bare Vorschüsse zur Wiederherstellung gegeben 
haben, ist wirksam, wenn die Verwendung der Vor­
schüsse zur Wiederherstellung erfolgt. Den gleichen 
Vorschriften unterliegt die Pfändbarkeit der Forderung. 

§ 23 

(1) Gegen Entscheidungen des Vorstandes über Rechte 
und Ansprüche der Versicherungsnehmer und Grund­
pfandgläubiger steht den Beteiligten der ordentliche 
Rechtsweg und das Beschwerderecht zu, Die Beschwerde 
ist innerhalb eines Monats an den Verwaltungsrat zu 
richten. 

(2) Wird durch den Vorstand die übernalune einer 
Gebäudebrandversicherung abgelehnt, so kann Be­
schwerde bei dem Verwaltungsrat eingelegt werden. Die 
Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Eingang 
des Ablehnungsbescheides zu erheben, Gegen die Ent­
scheidung des Verwaltungsrates kann innerhalb eines 
Monats Einspruch bei der Aufsichtsbehörde erhoben 
werden. 

(3) Wird durch den Vorstand eine Entschädigung 
abgelehnt oder ist der Versicherungsnehmer mit der Höhe 
der Entschädigung nicht einverstanden, so kann er 
Beschwerde beim Verwaltungsrat einlegen. Diese Be­
schwerde ist innerhalb eines Monats nach Eingang des 
Bescheides zu erheben. Unabhängig von diesem Be­
schwerdeverfahren kann der ordentliche Rechtsweg be­
schritten werden, 

(4) Wird eine Entschädigung abgelehnt oder ist der 
Versicherungsnehmer mit der Höhe der Entschädigung 
nicht einverstanden, so erlischt der abgelehnte Anspruch 
oder die Mehrforderung, wenn und soweit der Versiche­
rungsnehmer nicht innerhalb einer Ausschlußfrist von 
sechs Monaten Klage erhoben hat. Die Frist beginnt mit 
dem Tage, an dem der Bescheid beim Versicherungsneh­
mer mit dem Hinweis auf die mit dem Ablauf der Frist 
verbundenen Rechtsfolgen eingegangen ist. Erhebt der 
Versicherungsnehmer zunächst Beschwerde beim Ver­
waltungsrat nach Absatz 3, so wird durch dieses Be­
schwerdeverfahren die Ausschlußfrist von sechs Monaten 
für eine Klage weder unterbrochen noch gehemmt. 

§ 24 

(1) Bekanntmachungen der Feuersozietät erfolgen in 
den Amtsblättern der zu ihrem Geschäftsgebiet gehören­
den Regierungen, 

(2) Änderungen der Satzung sind im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für das Land Nordl'hein-Westfalen zu 
veröffentlichen, 

§ 25 

Die Satzung tritt an dem auf ihre Veröffentlichung 
folgenden Tag in Kraft. 

Genehmigt. 

Düsseldorf, den 21. Februar 1996 

Finanzministerium 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 

Kiesow 

Ausgefertigt. 

Münster, den 28. Februar 1996 

Dr. Scholle 

- GV. NW. 1996 S. 144. 

763 
Satzung 

Westfälische Pro\'inzial-Lebensversicherungsanstalt 

Vom 28. Februar 1996 

§ 1 

(1) Die vom Provinzialverband Westfalen aufgrund 
landesherrlicher Genehmigung vom 29. 8, 1914 errichtete 
Provinzial-Lebensversicherungsanstalt von Westfalen 
(nachstehend Anstalt genannt) ist ein auf dem Grundsatz 
der Gegenseitigkeit beruhendes Versicherungsunterneh­
men mit den Rechten einer juristischen Person des 
öffentlichen Rechts. Die Anstalt führt die Bezeichnung 
"Westfälische Provinzial-Lebensversicherungsanstalt, 
Versicherung der Sparkassen". 

(2) Die Anstalt ist berechtigt, ein Dienstsiegel mit der 
Inschrift "Westfälische Provinzial-Lebensversicherungs­
anstalt" zu führen. Die von ihr ausgestellten und mit dem 
Dienstsiegel versehenen Schriftstücke sind öffentliche 
Urkunden. 

(3) Die Anstalt ist berechtigt, die Mitwirkung und 
Unterstützung von Behörden und Körperschaften des 
öffentlichen Rechts gegen Erstattung der baren Auslagen 
in Anspnlch zu nehmen, soweit gesetzliche Vorschriften 
oder dienstliche Interessen dem nicht entgegenstehen, 
Insbesondere ist sie befugt, Grundbücher einzusehen und 
einfache oder b~g:laubigte Abschriften von Grundbuch­
blättern zu fordern, 

(4) Sitz und Gerichtsstand der Anstalt ist Münster 
(West!.). 

(5) Mit der Westfälischen Provinzial-Feuersozietät be­
steht eine Organ- und Verwaltungsgemeinschaft. 

§2 

(1) Die Anstalt betreibt in enger Zusammenarbeit mit 
den Sparkassen im Interesse des gemeinen Nutzens. und 
nicht zu Erwerbszwecken alle Arten der LebensverslChe­
rung. 

(2) Sie kann Mit- und Rückversicherung ohne Rück­
sicht auf ihr Geschäftsgebiet nehmen und gewähren und 
in den Zweigen, die sie nicht selbst betreibt, für andere 
Versicherungsunternehmen Versicherungsverträge ab­
schließen. 

(3) Die Aufnahme neuer Versicherungszweige bedarf 
der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde, 

§ 3 

Das Geschäftsgebiet der Anstalt ist das Gebiet des 
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. Außerhalb die­
ses Geschäftsgebietes kann die Anstalt im Geschäftsge­
biet einer anderen öffentlichen Versicherungsanstalt mit 
deren Zustimmung Versicherungen übernehmen. 

§4 

Die Anstalt soU Mitglied des Verbandes öffentlicher 
Versicherer sein, 

§ 5 

(1) Die Gewährträger der Anstalt sind 
a) der Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster, 
b) der Westfälisch-Lippische Sparkassen- und Girover­

band, Münster, 
c) die Westdeutsche Landesbank Girozentrale, Düssel­

dorf/Münster. 

(2) Die Anstalt ist mit einem Stammkapital von 4 Mio. 
DM ausgestattet, Daran sind der Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe mit 2 Mio. DM, der Westfälisch-Lippi­
sche Sparkassen- und Giroverband mit 1 Mio. DM und 
die Westdeutsche Landesbank Girozentrale mit 1 Mio. 
DM beteiligt. 

(3) Das Stammkapital ist aus dem Jahresüberschuß mit 
bis zu 8% p. a. zu verzinsen. 

(4) Das Vermögen der Anstalt ist nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmungen und der Vorschriften der 
Aufsichtsbehörde zu verwalten und anzulegen, Das Ver-
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mögen und die Einnahmen der Anstalt dürfen unbescha­
det des § 5 Abs. 3 nur zur Erfüllung ihrer Zwecke und zu 
ihrem lUld ihrer Versicherungsnehmer Nutzen verwendet 
werden. 

(5) Zur Deckung außerg~~öhruic'her Verluste sind, 
soweit der Geschäftsplan dies zuläßt, Sicherheitsrückla­
gen zu bilden. Die Bildung sonstiger freier Rücklagen im 
Bedarfsfall ist zulässig. 

(6) Für die Verbindlichkeiten der Anstalt haften die 
Gewähr~ij.ger als Gesamtschuldner, im Innenverhältnis 
entsprechend ihren An teilen am Staromkapi tal. Eine 
Inanspruchnahme der Gewährträger ist jedoch erst mög­
lich., wenn e41e Befriedigung aus dem Vermögen der 
Anatal t nicht .zu erlangen ist. 

(7) Reichen in einem Geschäftsjahr die Beiträge und die 
in den Sicherheitsrücklagen und sonstigen Rücklagen 
verfügbaren Mittel sowie das Stammkapital zur Deckung 
der Verpflichtungen der Anstalt nicht aus, so sind die 
Gewährträger verpflichtet, den Fehlbetrag entsprechend 
ihrem Anteil am Stammkapital aufzubringen. Die An­
stalt ist verpflichtet, die Leistungen der Gewährträger zu 
erstatten, sobald sie über Mittel zu diesem Zweck verfügt. 
Die Gewährträgerversammlung kann bestimmen, daß die 
bereitgestellten Mittel angemessen zu verzinsen sind. Zur 
Deckung außergewöhnlicher Verluste sind die Rücklagen 
vbr dem Stammkapital aUfz,:!lösen. 

(8) Eine Verpflichtung der Versicherungsnehmer zur 
Leistung von Nachschüssen besteht nicht. 

§6 

Im Falle der Auflösung der Anstalt muß das Vermögen 
nach Deckung aller Verbindlichkeiten und nach Rück­
zahlung des eingezahlten Stammkapitals nebst Zinsen 
entsprechend den Zweckbestimmungen der Anstalt in 
ihrem früheren Geschäftsgebiet nach einem von der 
Aufsichtsbehöl"de zu genehmigenden Plan verwendet 
werden. 

§ 7 

(1) G~schäfL.:sjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Der Vorstand hat unverzüglich nach Schluß des 
Geschäftsjahres den Rechnungsabschluß nach den ge­
setzlichen und aufsichtsbehördlichen Bestimmungen auf­
zustellen und dem Verwaltungsrat mit einem schriftli­
chen Jahresbericht spätestens nach Ablauf von 7 Mona­
ten vorzulegen. 

(3) Soweit die Einnahmen nicht zur Deckung der 
Ausgaben, zu Abschreibungen, Wertberichtigungen, Bil­
dung VO~ Rückstellungen und Rücklagen" Tilgung von 
Verlustvorträgen sowie zur Verzinsung des Stammkapi­
tals verwendet werden, sind ,sie in . voller Höhe den 
Rückstellungen für Beitr~gsrückersta.tli.mg zuzuführen. 

(4) Der Rechnungsabschluß und der Jahresbericht sind 
durch einen öffentlich bestellten Wirtschaftsprüfer zu 
prüfen. Der Prüfungsbericht ist dem Verwaltungsrat 
zuzuleiten. 

§ B 

Organe der_ Anstalt sind die Gewährträgerversamm­
lung, der Verwaltungsrat ~d der Vorstand. 

§ 9 

(1) Der Verwaltungsrat hat die Belange der Anstalt und 
die der Versichenmgsnehmer nach Maßgabe der gesetzli­
chen Vorschriften und dieser Satzung zu wahren. 

(2) Der Verwaltungsrat besteht aus 

1. dem Direktor des Lal1dscheftsverbandes Westfalen­
Lippe als Vorsitzer, 
dem Yerbandsvorsteher des- Westfälisch-Lippischen 
Sparkassen- und.Giroverbandes als erstem stell'flertre­
tenden Vorsitzer, 
dem Vorsitzenden des Vorstandes der Westdeutschen 
Landesbank Girozentrale als zweitem stellvertreten­
den Vorsitzer 
und eh1em weiteren Mitglied, das vom Landschafts­
verband zu benennen ist, als drittem stell vertretenden 
Vorsitzer, 

2. bis zu ~2 Mitgliedern, von denen 10 vom Landsc.:harts­
verband Westfalen-Lippe) je 5 vom Westfälisch-Lippi­
schen Sparkassen- und Giroverband und der West­
deutschen Landesbank Girozentrale entsandt und 12 
von der Belegschaft der Anstalt und der Westfälischen 
Provinzial-Feuersozietät gewählt werden. 

(3) Die Mitglieder des Verwaltungsrates müssen Versi­
cherungsnehmer der Anstalt oder der Westfälischen 
Provinzial-Feuersozietät sein. Dabei soll im Benehmen 
mit dem Vorstand sichergestellt werden, daß möglichst 
alle Teile des Geschäftsgebietes und alle Kreise der 
Versicherungsnehmer, wie Landwirtschaft, Industrie, 
Handel, Hand werk, die freien und sonstigen Berufe sowie 
die ~erwaltung vertreten sind. 

(4) Die Vertreter der Belegschaft werden von der 
Belegschaft wie folgt gewählt: 

1. Wählbar ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat. 
Mindestens 10 von 12 Belegschaftsvertretern müssen 
der Belegschaft angehören und das passive Wahlrecht 
zu deren Personalrat besitzen. Die anderen Beleg­
schaftsvertreter müssen das passive Wahlrecht zum 
Deutschen Bundestag besitzen. 

2. Vorschlagsberechtigt sind der Personalrat oder min­
destens 100 Wahlberechtigte. Für die Vertreter der 
Belegschaft, die ihr-nicht angehören luüssen, können 
auch die bei der Anstalt und der Westfälischen 
Provinzial-Feuersozietät vertretenen Gewerkschaften 
Wahlvorschläge machen. Die Wahlvorschläge sollen 
die Besonderheiten der Zusammensetzung der Beleg­
schaft berücksichtigen. 

3. Die Wahl ist eine Personenwahl; sie erfolgt durch 
Ankreuzen von bis zu zwölf Bewerbern auf einer Liste, 
die alle Wahlvorschläge in alphabetischer Reihenfolge 
enthält. Für die Wahl ist im übrigen das Landesperso­
nalvertretungsgesetz vom 3. Dezember 1974 (GV, NW. 
S. 1515), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. März 
1995 (GV. NW. 5.192), und die dazu erlassene Wahl­
ordnung in der jeweils gültigen Fassung entsprechend 
anzuwenden. 

(5) Die Amtszeit der Mitglieder des Verwaltungsrates 
beträgt 5 Jahre. Nach Ablauf der Amtszeit eines Mitglie­
des dauert das Amt bis zum Eintritt des nachfolgenden 
Mitgliedes fort. 

(6) Die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat endet: 

a) bei einem entsandten Mitglied mit seiner Abberufung 
durch die entsendende Stelle, die jederzeit möglich ist, 
oder mit dem Wegfall der Voraussetzungen, unter 
denen die Entsendung erfolgte, worüber die entsen­
c;1.ende Stelle entscheidet, 

b) bei einem Belegschaftsvertreter mit Beendigung seines 
Arbeitsverhältnisses mit der Anstalt und der Westfäli­
schen Provinzial-Feuersozietät oder seiner Rechtsbe­
ziehung zu der Gewerkschaft, auf deren Vorschlag er 
gewählt worden ist. 

(7) Scheidet ein entsandtes Mitglied vor Ablauf seiner 
Amtszeit aus dem Verwaltungsrat aus, so ist für den Rest 
der Amtszeit ein: lieues Mitglied zu entsenden. Die 
Nachfolge eines vorzeitig ausgeschiedenen Belegschafts­
vertreters regelt sich nach den entsprechenden Bestim­
mungen d~ Landespersonalv:ertretungsgesetzes. 

(8) Die Mitglieder des Verwaltungsrates üben ihre 
Tätigkeit ehrenamtlich aus. Für die Teilnahme an den 
Sitzungen erhalten sie Sitzungsgeld und Reisekosten. Die 
Gewährträgerversammlung kann mit Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde eine angemessene Aufwandsentschädi­
gung festsetzen. 

(9) Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates können nicht 
berufen werden: Vorstandsmitglieder, Aufsichtsratsmit­
glieder oder sonstige Personen, die für private Versiche­
rungsuntemehmen, Bausparkassen und Kreditinstitute 
tätig sind. 

§ 10 

(1) Dem Verwaltungsrat obliegt die Aufsicht über die 
Geschäftsführung. Er ist über alle wichtigen Geschäfts­
vorgänge zu unterrichten. 
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(2) Der Verwaltungsrat beschließt insbesondere über: 

1. die Bestellung und Abberufung von Vorstandsmitglie­
dern einschließlich des Vorsitzers des Vorstandes, 

2. die Regelung der Vertragsbedingungen für die Vor­
standsmitglieder und der damit zusammenhängenden 
Angelegenheiten, 

3. den Erlaß der Geschäftsanweisung für den Vorstand, 

4. die Aufnahme und Aufgabe von Versicherungszwei­
gen, 

5. die Feststellung des Rechnungsabschlusses, ausge­
nommen die Verwendung des Jahresüberschusses, 

6. die Bildung von Beiräten (§ 15), 

7. die Empfehlung zu Gegenständen, die der Beschluß­
fassung der Gewährträgerversammlung unterliegen 
(§ 12a Abs. 2). 

(3) Der Vorstand bedarf der Zustimmung der Verwal­
tungsra tes für: 

1. die Festsetzung und Änderung der Allgemeinen Versi­
cherungsbedingungen, 

2. den Wirtschaftsplan, dem eine Stellenübersicht beizu­
fügen ist, 

3. den An- und Verkauf von Grundstücken. Werden 
Grundstücke, die von der Anstalt beliehen sind, im 
Wege der Zwangsversteigerung erworben, so ist der 
Verwaltungsrat zu unterrichten, 

4. die Aufnahme von Darlehen, 

5. den Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen. 

(4) Der Verwaltungsrat kann die in § 10 Abs. 2 Nr. 2, 
Abs. 3 Nr. 1,3,4,5 genannten Befugnisse auf den Verwal­
tungsausschuß (§ 12) übertragen. Soweit der Verwal­
tungsausschuß dem Verwaltungsrat Angelegenheiten, die 
in seine Zuständigkeit fallen, nicht zur Beschlußfassung 
vorlegt, hat er ihn zu unterrichten, 

§ll 

(1) Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einladung 
seines Vorsitzers, so oft es die Geschäftslage erfordert, 
mindestens jedoch zweimal im Jahr. Er muß einberufen 
werden auf Verlangen eines stellvertretenden Vorsitzers, 
des Vorstandes oder wenn mindestens 12 Mitglieder es 
schriftlich unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes 
beantragen. 

(2) Die Einladung muß die Tagesordnung enthalten; sie 
soll den Mitgliedern und der Aufsichtsbehörde spätestens 
eine Woche vor der Sitzung zugehen. In dringenden 
Fällen kann davon abgesehen werden. 

(3) Der Verwaltungsrat ist beschlußfähig, wenn ein­
schließlich des Vorsitzers und seiner Stellvertreter min­
destens 19 Mitglieder anwesend sind. Bei Beschlußun­
fähigkeit kann binnen zwei Wochen zur Erledigung der 
gleichen Tagesordnung eine neue Sitzung einberufen 
werden, die ohne Rücksicht auf die Zahl der dann 
erschienenen Mitglieder beschlußfähig ist; hierauf ist bei 
der Einladung zur zweiten Sitzung ausdrücklich hinzu­
weisen. 

(4) Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehr­
heit gefaßt. Bei Stimmengleichhdt gilt der Antrag als 
abgelehnt. 

(5) Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind zur Ver­
schwiegenheit verpflichtet, Sie dürfen Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse, die sie bei der Wahrnehmung ihrer 
Obliegenheiten erfahren, nicht unbefugt verwerten, Diese 
Pflicht bleibt auch nach dem Ausscheiden aus dem 
Verwaltungsrat bestehen. 

(6) Die Mitglieder des Verwaltungsrates dürfen weder 
beratend noch entscheidend bei Angelegenheiten mitwir­
ken, wenn die Entscheidung ihnen selbst, ihren Ehegat­
ten, ihren Verwandten bis zum 3. oder Verschwägerten 
bis zum 2. Grade oder einer von ihnen kraft gesetzlicher 
oder rechtsgeschäftlicher Vollmacht vertretenen Person 
einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann. 
Das gilt auch, wenn der Betreffende in der Angelegenheit 
in anderer als öffentlicher Eigenschaft ein Gutachten 
abgegeben hat oder sonst tätig geworden oder gegen 

Entgelt in privater Eigenschaft bei jemandem beschäfti~t 
ist, der an der Erledigung der Angelegenheit ein persönh­
ches oder wirtschaftliches Interesse hat. Das gilt jedoch 
nicht, wenn die in Satz 1 bezeichneten Personen nur 
insoweit an der Entscheidung der Angelegenheit beteiligt 
sind, als sie einem Beruf oder einer Bevölkerungsschicht 
angehören, deren gemeinsame Interessen durch die Ange­
legenheit berührt werden oder als sie Belegschaftsvertre­
ter sind und die Belange der Belegschaft berührt werden. 

(7) Der Vorsitzer des Verwaltungsrates kann in drin­
genden Fällen einen Beschluß des Verwaltungsrates im 
Wege der schriftlichen Abstimmung herbeiführ~n_ Ein 
Beschluß in diesem Vel'fahl'en ist nur wirksam, wenn ihm 
mehr als drei Viertel der stimmberechtigten Mitglieder 
zustimmen. 

(8) über die vom Verwaltungsrat gefaßten Beschlüsse 
ist eine Niederschrift zu fertigen. Die Niederschrift ist 
von dem Vorsitzer und einem seiner Stellvertreter, der an 
der Sitzung teilgenommen hat, zu unterzeichnen und den 
Mitgliedern des Verwaltungsrates zuzuleiten. 

(9) Die Vorstandsmitglieder nehmen an den Sitzungen 
mit beratender Stimme teil. Sie können jederzeit das 
Wort verlangen. 

§ 12 
(1) Der Vorsitzer des Verwaltungsrates und seine 

3 Stellvertreter als Vertreter der Gewährträger sowie 
zwei von den Belegschaftsvertretern im Verwaltungsrat 
aus ihrem Kreis zu wählende Vertreter bilden den 
Verwaltungsausschuß. Der Verwaltungsausschuß kann 3 
Mitglieder aus dem Verwaltungsrat hinzuwählen, von 
denen einer Belegschaftsvertreter sein muß. 

(2) Der Direktor des Landschaftsverbandes, der Ver­
bandsvorsteher des Westfälisch-Lippischen Sparkassen~ 
und Giroverbandes und der Vorsitzende des Vorstandes 
der Westdeutschen LandE'sbank Girozentrale können für 
den Verwaltungsausschuß einen ständigen Vertreter na­
mentlich benennen. Die ständigen Vertreter müssen dem 
Verwaltungsrat angehören und sind berechtigt, an allen 
Sitzungen des Verwaltungsausschusses teilzunehmen. 

(3) Der Verwaltungsausschuß bereitet die Sitzungen 
des Verwaltungsrates vor und beschließt über die ihm 
vom Verwaltungsrat übertragenen Aufgaben. 

(4) Die Vorstandsmitglieder nehmen an den Sitzungen 
mit beratender Stimme teil. Sie können jederzeit das 
Wort verlangen. 

§ 12a 

(1) In die Gewährträgerversammlung können der Land­
schaftsverband Westfalen-Lippe vier, die übrigen Ge­
währträger je zwei Vertreter entsenden. 

(2) Die Gewährträgerversammlung entscheidet nach 
Beratung durch den Verwaltungsrat über 

1. Erhöhungen und Herabsetzungen des Stammkapitals 
(§ 5 Abs. 2), 

2. die Verwendung des Jahresüberschusses oder die 
Behandlung eines Jahresfehlbetrages, insbesondere 
a) die Verzinsung des Stammkapitals (§ 5 Abs. 3) und 

der von den Gewahrtl'ägel'n zur Deckung eines 
Fehlbetrages der Anstalt bereitgestellten Mittel (§ 5 
Abs.7), 

b) die Dotierung der Sicherheils- sowie der sonstigen 
Rücklagen (§ 5 Abs. 5), 

c) die Festsetzung der Beträge für Beitragsrückerstat­
tung, 

3. die Bestellung des Wirtschaftsprüfers für den Rech­
nungsabschluß, 

4, die Festsetzung des Sitzungsgeldes und einer geneh­
migungspflichtigen Aufwandsentschädigung für die 
Verwaltungsratsmitglieder sowie die Gewährträger­
vertreter und einer Aufwandsentschädigung für die 
Mitglieder der Beiräte, 

5. die Entlastung des Vorstandes und des Verwaltungs­
rates, 

6. die Vereinigung mit anderen Versicherungsunterneh­
men, die Auseinandersetzung im Falle von Gebiets-
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übertragungen und die Vereinbarung über die Über­
tragung eines Versicherungsbestandes, 

7. die Anderung der Satzung und die Auflösung der 
Anstalt einschließlich der Beschlüsse gemäß § 6. 

(3) Beschlüsse werden mit Mehrheit der auf die Ge­
währträger entfallenden Stimmrechte gefaßt, wobei je 
50000 DM des Stammkapitals eine Stimme geben. Be­
schlüsse über die Erhöhung oder die Herabsetzung des 
Stammkapitals bedürfen einer Mehrheit von 3/4, aller 
Stimmen; Beschlüsse über andere Satzungsänderungen 
und die Auflösung der Anstalt bedürfen der Einstimmig­
keit. Das Stimmrecht wird einheitlich durch einen von 
dem jeweiligen Gewährträger zu bestimmenden Vertreter 
ausgeübt. Die Gewährträgerversammlung ist nur be­
schlußfähig, wenn der Landschaftsverband und einer der 
anderen Gewährträger vertrete~ sind. 

(4) Die Gewährträgerversammlung ist vom Vorsitzer 
des Verwaltungsrates einzuberufen, wenn dies ein Ge­
währträger, der Verwaltungsrat oder der Vorstand unter 
Angabe der Verhandlungsgegenstände beantragt. Die 
Einladung muß die TagesordnuIJ,g enthalten; sie soll den 
Gewährträgern spätestens sechs Wochen vor der Sitzung 
zugehen. In dItngenden Fällen kann davon abgesehen 
werden. Der Vorsitzer des Verwaltungsrates oder einer 
seiner Stellvertreter leitet die Gewährträgerversamm­
Jung. 

(5) Der Verwaltungsausschuß und die Mitglieder des 
Vorstandes nelunen an den Sitzungen der Gewährträger­
versammlung beratend teil. Sie können jederzeit das 
Wort _verlangen. 

(6) Die Gewährträgerversanimlung kann sich eine 
Geschäftsordnung geben. 

(7) § 9 Abs. 8 und § 11 Abs. 5 und 8 gelten entsprechend. 

§ 13 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitglie­
dern, von denen eines der Vorsitzer des Vorstandes ist. 
Die Bestellung von stellvertretenden Vorstandsmitglie­
dern ist zulässig. 

(2) Die Vorstandsmitglieder werden vom Verwaltungs­
rat gewählt und durch Privatdienstvertrag auf Zeit 
angestellt. 

(3) Als Vorstandsmitglieder sollen nur in der Versiche­
rung erfahrene Fachleute berufE!:n werden. 

(4) Die Wahl des Vorsitzers des Vorstandes bedarf der 
Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. 

§ 14 

(1) Der Vorstand führt die Geschäfte der Anstalt. Ex hat 
die Satz~~ die Anordnungen der Aufsichtsbehörde. und 
die BeschlUsse der Gewährträgerversammlung sowie des 
Verwaltungsrates zu beachten. EI' beschließt mit Stim­
menmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des V orsitzers. 

(2) Der Vorstand vertritt die Anstalt gerichtlich und 
außergerichtlich. Zur rechtsverbindlichen Zeichnung 
sind zu der Bezeichnun~ "Westfälische Provinzial-Le­
bensversicherungsanstalt ' die Unterschriften von zwei 
Vorstandsmitgliedern erforderlich. 

(3) Der Vorstand ist befugt, Vertretungsvollmachten zu 
erteilen. 

(4) Der Vorstand kann die Vertretungsbefugnis der 
Anstalt so regeln, daß ein Vorstandsmitglied mit einem 
Vertretungsbevollmächtigten oder daß zwei Vertretungs­
bevollmächtigte gemeinsam zeichnen können. Für Ge­
schäfte der laufendenVerwaltung kann der Vorstand eine 
andere Regelung treffen, 

(5) Der Vorstandsvorsitzer leitet lU1d verteilt innerhalb 
des Vorstandes die Geschäfte. 

§ 15 

(1) Zur sachverständigen Beratung der Anstalt bei der 
Wahrnehmung ihrer Geschäfte kann der Verwaltungsrat 
Beiräte bilden. 

(2) Den Vorsitz führt der Vorsitzer des Verwaltungsra­
tes oder einer seiner Stellvertreter. Der Verwaltungsrat 

kann für die Beiräte Geschäftsordnungen erlassen. Die 
Geschäftsordnung des Beirats für Vennögensanlage ist 
der Aufsichtsbehörde vorzulegen. 

(3) An die ,Mitglieder der Beiräte kann eine AuIwands­
entschädigung gezahlt werden, deren Höhe von der 
Gewährträgerversammlung geregelt wird. 

§ 16 

(1) Beschlüsse der Gewährträgerversammlung gemäß 
§ 12a Abs. 2 NI'. 6 und 7 bedürfen der Zustimmung der 
Aufsichtsbehörde. 

(2) Bei Änderungen der Satzung kann bestimmt wer­
den, daß sie auch für die vor ihrem Inkrafttreten abge­
schlossenen Versicherungsverträge gelten, unbeschadet 
der wohlerworbenen vertraglichen Rechte der Versiche­
rungsnehmer, 

(3) Sofern nicht ein a~dcrer Zeitpunkt ausdrücklich 
bestimmt ist, treten die Anderungen zwei Wochen nach 
ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

§ 17 

(1) Die allgemeine Anstaltsaufsicht und die besondere 
Anstaltsaufsicht (Versicherungsaufsicht) über die West­
fälische Provinzial-Lebensversicherungsanstalt führt das 
Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen. Die 
allgemeine Anstaltsaufsicht wird im Benehmen mit dem 
Innenministerium des Landes Nordl'heln-Westfalen 
wahrgenommen. 

(2) Die durch Maßnahmen der Aufsichtsbehürde, insbe­
sondere durch eine von ihr angeordnete Prüfung entste­
henden Kosten trägt die Westfälische Provinzial-Lebens­
versicherungsanstalt. 

§ 18 

Die engste Zusammenarbeit mit den Sparkassen ist 
vertraglich sicherzustellen. 

§ 19 

(1) Die Rechtsbeziehungen zwischen der Anstalt und 
ihren Ver~icherung!mehmern werden durch die Satzung, 
die Allgemeinen und Besonderen Versicherungsbedin­
gungen und durch besondere Vereinbarungen geregelt. 
Ergänzend gelten die Bestimmungen des Versicherungs­
vertragsgesetzes, 

(2) Der Versicherungsschutz wird gegen festes Entgelt 
(Beitrag) gewährt. 

(4) Die Versicherungsnehmer haften einander WId 
Dritten gegenüber nicht für die Verbindlichkeiten der 
Anstalt. Das Versicherungsverhältnis begründet keinen 
Anspruch auf Auseinandersetzung im Falle seiner Been­
digung oder im Falle der Auflösung der Anstalt. 

§ 20 

(l) Bekanntmachungen der Anstalt erfolgen in den 
Amtsblättern der zu ihrem Geschäftsgebiet gehörenden 
Regierungen. 

(2) Anderungen der Satzung sind im Gesetz- IJ;ld 
Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen zu 
veröffentlichen. 

§ 21 

Die Satzung tritt an dem auf ihre Veröffentlichung 
folgenden Tag in Kraft. 

.~enehmigt. 

Dilsseldon, den 21. Februar 1996 

Finanzministerium 
des Landes Nordrhein-Westialen 

Im Auftrag 

Kiesow 

Ausgefertigt, 

Münster, den 28. Februar 1996 

Dr. Scholle 

- GV. NW. 1996 S. 149. 
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2022 
16. Änderung 

der Satzung der Kommunalen 
Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe 

Vom 13. März 1996 

Aufgrund des § 13 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über die 
kommunalen Versorgungskassen und Zusatzversor­
gungskassen im Lande Nordl'hein-Westfalen (VKZVKG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. November 
1984 (GV, NW, S. 694) hat der Kassenausschuß der 
Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe 
in seiner Sitzung am 13. März 1996 wie folgt beschlossen: 

§ 1 
Änderung der Satzung 

Die Satzung der Kommunalen Zusatzversorgungskasse 
Westfalen-Lippe vom 22. März 1967 (GV. NW. S. 203), 
zuletzt geändert durch die Satzung vom 21. November 
1995 (GV. NW. 1996 S. 32), wird Wie folgt geändert: 

1. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden die Worte "vom Beginn der 
zweiten Saisonbeschäftigung" durch die Worte 
"erst vom Beginn des zweiten Beschäf­
tigungsjahre::;" ersetzt. 

b) Absatz 3 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 
"b) der Arbeitnehmer, der unter die Tarifverträge 

über die Regelung der Rechtsverhältnisse der 
nicht vollbeschäftigten amtlichen Tierärzte 
und Fleischkontrolleure in öffentlichen 
Schlachthöfen und in Einfuhruntersuchungs­
stellen (TV Ang iöS oder TV Ang-O iöS) fällt, 
wenn und solange er in dem jeweils vorange­
gangenen Kalenderjahr Stundenvergütungen 
für mindestens 1000 Stunden erhalten hat; die 
Zahl der Stunden ist dadurch zu ermitteln, 
daß die Bezüge (Vergütung, Krankenbezüge 
und Urlaubsvergütung) des jeweils vorange­
gangenen Kalenderjahres durch die für den 
Angestellten am 31. Dezember des vorange­
gangenen Kalenderjahres maßgebende Stun­
denvergütung geteilt werden." 

2. In § 17 Abs. 3 Buchstabe h werden die Worte "die 
sachli('hen Voraussetzungen für das Erlangen der 
Regelaltersrente nach § 35 SGB VI nicht vorliegen 
oder" gestrichen. 

3. In § 20 Abs. 3 Satz 2 werden die Worte "die sachlichen 
Voraussetzungen für das Erlangen der Regelalters­
rente nach § 35 SGB VI nicht vorliegen oder" 
gestrichen. 

4. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) In Buchslabe a werden nach der Jahreszahl ,,1974" 
die Worte "bzw. unter den Manteltarifvertrag für 
Auszubildende (Mantel-TV Azubi-O) vom 5. März 
1991 bzw. unter den Manteltarifvertrag für Auszu­
bildende (Mantel-TV Azubi-Ostdeutsche Sparkas­
sen) vom 16. Mai 1991" und nach dem Wort 
"Gemeindeverbände" die Worte "bzw. unter den 
Tarifvertrag über die Rechtsverhältnisse der zum 
Forstwirt Auszubildenden (TV A-F -0) vom 5. April 
1991" eingefügt. 

b) In Buchstabe b werden nach der Jahreszahl" 1986" 
die Worte "bzw. des Tarifvertrages zur Regelung 
der Rechtsverhältnisse der Schülerinnen/Schüler, 
die nach Maßgabe des Krankenpflegegesetzes oder 
des Hebammengesetzes ausgebildet werden (Man­
tel-TV Schü-O) vom 5. März 1991" eingefügt. 

c) In Buchstabe c werden nach der Jahreszahl ,,1987" 
die Worte "bzw. des Manteltarifvertrages zur 
Regelung der Rechtsverhältnisse der Ärzte/ Ärztin­
nen im Praktikum (Mantel-TV AiP-O) vom 5. März 
1991" eingefügt. 

5. § 28 Abs. 3 Satz 1 Buchstabe a erhält folgende 
Fassung: 
"a) der Waldarbeiter, dessen Arbeitsverhältnis auf­

grund tarifvertraglicher Vorschriften geendet 
hat, ohne daß es einer Kündigung bedurfte, und 

der bei Wiederaufnahme der Arbeit Anspruch auf 
Wiedereinstellung hätte," 

6. In § 31 Abs. 2 Buchstabe a werden die Worte ,,(§§ 56, 
249 SGB VI)" durch die Worte ,,(§§ 56, 249, 249a SGB 
VI)" ersetzt. 

7. § 33 Abs. 2 Satz 1 wird Wie folgt geändert: 
a) Buchstabe a wird wie folgt geändert: 

aa) In DoppelbuchstalJe aa werden die Worte 
,,(§§ 56, 249 SGB VI)" durch die Worte ,,(§§ 56, 
249, 249 a 8GB VI)" ersetzt und nach den 
Worten .. Umlagemonate sind" die Worte "so­
wie mit Ausnahme der vor dem 3. Oktober 1990 
zurückgelegten Zeiten im Beitrittsgebiet l 

wenn die PflichtverskhE"t'ung erstmals nach 
dem 2. Oktober 1990 begonnen hat" eingefügt. 

bb) In Doppelbuch::::tabe bb werden nach den 
Worten "Lebensversicherung (§ 31 Abs. 2 
Buchstabe d)" die Worte ,,- im Beitrittsgebiet 
nach dem 2. Oktober 1990 -" eingefügt. 

b) Der Punkt nach Salz 1 wird durch ein Semikolon 
ersetzt und es werden die Worte "der Ausschluß 
von Zeiten vor dem 3. Oktober 1990 nach Buch­
stabe a Doppelbuchstabe aa gilt sinngemäß" ange­
fügt. 

8. § 34 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort "Ver­

hältnisse" die Worte ,,- bei Entgelten im Beitritts­
gebiet, die nach einern Bemessungssatz \Inter 100 
v.H. bemessen waren, auch infolge von Anderun­
gen des Bemessungssatzes -" eingefügt. 

b) Absatz 6 Satz 2 wird gestrich~n. Die Satzbezeich­
nung vor Satz 1 entfällt. 

9. § 34 a wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

"b) aufgrund der Tarifverträge über die Regelung 
der Rechtsverhältnisse der nicht vollbeschäf­
tigten amtlichen Tierärzte und Fleischkon­
trolleure in öffentlichen Schlachthöfen und in 
Einfuhruntersuchungsstellen (TV Ang iöS 
oder TV Ang-O iöS) pflichtversichert gewesen 
ist, ist die Gesamtversorgung mit den sich aus 
Absatz 6" 

b) Absatz 6 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 
.. b) das Ergebnis nach Buchstabt! a für Versiehe­

rungsabschni~te 

aa) im Tarifgebiet West 
- vor dem 1. Mai 1989 durch 2088, 
- nach dem 30. April 1989 durch 2034,84, 
- nach dem 30. April 1990 durch 2008,8, 

bb) im Tarifgebiet Ost durch 2088 
geteilt wird; ist ein Versicherungsabschnitt 
kürzer als ein Kalenderjahr, ist je Kalendf'T­
monat ein Zwölf tel der maßgebenden Zahl 
zugrunde zu legen". 

10. In § 40 Abs. 3 Satz 1 Buchstabe a werden die Worte 
,,(§§ 56, 249 SGB VI)" durch die Worte ,,(§§ 56, 249, 
249 a SGB VI)" ersetzt. 

11. In § 41 Abs. 5 Buchstabe a werden die Worte ,,(§§ 56, 
249 SGB VI)" durch die Worte ,,(§§ 56, 249, 249a SGB 
VI)" ersetzt. 

12. § 47 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort "Ver­

hältnisse" die \VOI:te ,,- bei Entgelten im Beitritts­
gebiet, die nach einem Bemessungssatz unter 100 
v.H. bemessen waren, auch infolge von Änderun­
gen des Bemessungssatzes -" eingefügt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte ,,~65 5GB VI" 
durch die Worte ,,§§ 65, 254c SGB VI' ersetzt und 
nach dem Wort "Rentenwert" die Worte "bzw. der 
neue aktuelle Rentenwert (Ost)" eingefügt. 

13. § 54 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 
In Nummer 1 Buchstabe a, Nummer 2 Buchstabe a 
und Nummer 3 Buchstabe a werden die Worte 
"jährlichen Anpassungen (§ 65 SGB VI)" durch die 
Worte "Anpassungen (§§ 65, 254c 5GB VI)" ersetzt. 
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14. § 62 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 4 Satz 1 werden nach dem Wort ,,(VKA)" 

die Worte "bzw. im Beitrittsgebiet BAT-O (VKA)" 
emgefügt. 

b) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 
aal In Satz 3 werden nach dem Wort "Bundesbe­

soldungsgesetz" die Worte ,,- im Beitrittsge­
biet In Vetbindung mit der 2. BesüV -" 
eIngefügt. 

bb) In Satz 4 werden die Worte "Krankenbezüge 
oder Krankengeldzuschuß" durch die Worte 
"oder Krankenbezüge" ersetzt. 

15. Es wird folgender § 108 neu eingefügt: 

,,§ 108 
Rentenversicherungszeiten im Beitrittsgebiet 

Der Ausschluß von Rentenversicherungszeiten aus 
dem Beitrittsgebiet nach § 33 Abs. 2 Satz 1 gilt nicht 
fürVersorgungsrentenberechtigte, bei denen der Ver­
sicherungsfall erstmals vor dem 1. November 1995 
eingetreten ist, sowie für die versorgungsrentenbe­
rechtigten Hinterbliebenen eines vor dem 1. Novem­
ber 1995 verstorbenen Pilichtversicherten oder Ver­
sorgungsrentenberechtigten. " 

16. Es wird folgender § 108a neu eingefügt: 

.. § 108a 
Sonderregelung für Arbeitnehmer im Beitrittsgebiet 

(1) IDer im Beitrittsgebiet Pflichtversicherte, bei dem 
der Versicherungsfall vor Erfüllung der Wartezeit 
(§ 29 Abs. 1 Satz 1) eingetreten ist und der vom 
.1. Januar 1992 an Wlunterbrochen bei einem Mitglied, 
dessen Rechts- oder Funktionsvorgänger oder bei 
einem Arbeitgeber, der Mitglied einer Zusatzversor­
gungseinrichtung ist, von der Versicherungen zur 
Kasse. übergeleitet werden, bzw. bei dessen Rechts­
oder Funktionsvorgänger, in einem Arbeitsverhältnis 
gestanden hat, das - bei Geltung der Satzung - zur 
Pflichlversicherung geführt hätte, und 

a) der vom 1. Januar 1997 an his zum Eintritt des 
Versicherungsfalles ununterbrochen pflichtversi­
ehert gewesen ist, oder 

b) nach dem 1. Januar 1997 
aal auIgrund einer von dem Mitglied aus betrieb­

lichen Gründen ausgesprochenen Kündigung 
oder aufgrund eines von dem Mitglied aus 
nicht verhaltensbedingten Gründen veranlaß­
ten AuflösWlgsvertrages aus dem Arbeitsver­
hältnis ausgeschieden, 

bb) vom 1. Januar 1997 an bis zum Ende des 
Arbeitsverhältnisses ununterbrochen pflicht­
versichert gewesen und 

ce) bei dem der Versicherungsfall nach § 30 Abs. 1 
Buchstabe d vor dem 2. Januar 2002 eingetre­
ten ist, 

erhält eine Leistung in der Höhe, in der sie ihm als 
Versicherungsrente (§ 35 Ans. 1) zustehen würde, 

wenn er in den dem Eintritt des Versicherwl.gsfalles 
bzw. dem Ende des Arbeitsverhältnisses vorangegan­
genen 60 Kalendermonaten pflichtversichert gewesen 
wäre. %Satz. 1 gut für Hinterbliebene eines vor Erfül­
lung der Wartezeit verstorbenen Pflichtversicherten 
entsprechend. 

(2) Die Leistungen nach Absatz 1 gelten als Versiche­
rungsrente im $mne der Satzung." 

17. Es wird folgender § 108 b neu eingefügt: 

.. § 108b 
Versicherungsfreiheit 

Lebensversicherung im Beitrittsgebiet anstelle 
der Pfiichtversicherung 

(1) IDer bei einem Arbeitgeber im Beitrittsgebiet im 
Arbeitsverhältnis stehende Arbeitnehmer, für den vor 
dem 4. Mai 1995 unter Beteiligung des Arbeitgebers 
ein Lebensversich~rungsvertrag abgeschlossen oder 
ein Bezugsrecht aus einem Gruppenversicherungs­
vertrag begründet worden ist, ist nur zu versichern, 
wenn er dies unter Verzicht auf die damit zusammen­
hängenden Leistungen des Arbeitgebers beantragt. 
2Der Antrag bedarf der Schriftform und kann nur bis 
zum. 31. Januar 1997 gestellt werden, 

(2) Für Arbeitnehmer eines Arbeitgebers, dessen 
Mitgliedschaft bei der Kasse nach dem 1. Januar 1997 
beginnt, tritt an die Stelle des in Absatz 1 Satz 2 
genannten Zeitpunktes ein Zeitpunkt, der sechs Mo­
nate nach dem Beginn der Mitgliedschaft liegt." 

18. Der Siebte Teil Inkrafttreten beginnt mit § 109. Der 
bisherige § 108 wird § 109. 

§2 
Inkrafttreten 

LDiese Satzungsänderung tritt am 1. Januar 1997 in 
Kraft. 'Davon abweichend treten § 1 Nr. 7 (§ 33 Abs. 2) 
und § 1 Nr. 15 (§ 108 neu) mit Wirkung vom 1. November 
1995 In Kraft. 

§ 3 
Bekanntmachung 

Die vorstehende 16. Änderung der Satzung der Kom­
munalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe wird. 
aufgrund des § 21 VKZVKG hiermit öffentlich bekannt­
gemacht. 

Münster, den 20. März 1996 

Der Leiter der Kommunalen Zusatzversorgungskasse 
Westfalen-Lippe 

In Vertretung 

John 
Landesrat und stellvertretender Kassenleiter 

- GV. NW. 1996 S. 153. 
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